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ÖSTE~RtICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
\ 

Z1.409/88 
GZ 10 044/96-1.14/88 

An das 
Bundesministerium für Landes­
verteidigung 

Dampfschiffstraße 2 
1030 Wie n 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Heeresdisziplinargesetz 1985 geändert 
wird. 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die 

Übersendung des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem 

Heeresdisziplinargesetz 1985 geändert wird und beehrt 

sich dazu folgende 

S tel 1 u n g nah m e 

abzugeben: 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag ist der Auf­

fassung, daß es durchaus positiv zu werten ist, daß nunmehr 

im Sinne der durch das Erkenntnis vom 2.12.1987, G 161, 

162, 201/87-8, geänderten Verfassungsrechtslage unter 

anderem als Ausfluß des Rechtsstaatlichkeitsprinzips und 

dem Gleichheitsgebot des Art.7 Abs.1 B-VG. entsprechend, 

der Beschuldigte sich nunmehr auch durch einen Rechts­

anwalt oder Verteidiger in Strafsachen nach seiner Wahl, 
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im sogenannten Kommandantenverfahren, verteidigen lassen 

kann. 

Die in § 80 Abs.7 konzipierte Verfassungsbestimmung sieht 

vor, daß die Verteidigung im Einsatz nur durch einen 

Soldaten aus dem örtlichen Zuständigkeitsbereich zulässig 

ist. Das bedeutet, daß im Ernstfall ein Rechtsanwalt 

oder Verteidiger in Strafsachen, den Beschuldigten nicht 

vertreten kann. Diese Ausschließung des Rechtsanwaltes 

oder Verteidigers in Strafsachen läßt sich allenfalls noch 

mit den militärischen Erfordernissen, die ein Einsatz mit 

sich bringt, begründen. 

Dieser Ausschluß des Rechtsanwaltes oder Verteidigers 

in Strafsachen ist im Entwurf gemäß § 80 Abs.7, zweiter 

Satz auch für die Vorbereitung eines Einsatzes für die 

einsatz ähnliche Übungen sowie während des Auslandauf­

enthaltes von Soldaten, die einer nach dem Bundesver­

fassungsgesetz BGB1.Nr. 173/1965 zur Hilfeleistung ent­

sandten Einheit angehören, vorgesehen. 

Nun läßt sich allenfalls diese Ausdehnung des Auschlusses 

auch für die Vorbereitung eines Einsatzes, sowie während 

des Auslandsaufenthaltes mit den militärischen Er­

fordernissen in Einklang bringen, nicht aber für einsatz­

ähnliche Übungen. Der Ausschluß des Rechtsanwaltes oder 

Verteidigers in Strafsachen im Disziplinarverfahren bei 

einsatzähnlichen Übungen ist daher nach Ansicht des 

Rechtsanwaltskammertages mit dem eingangs zitierten Er­

kenntnis des Verfassungsgerichtshofes nicht in Einklang 

zu bringen und wird daher abgelehnt. 

Diese Bedenken mag der zweite Satz des § 80 Abs.10 nicht 

restlos zu zerstreuen, da eben nach der im Entwurf vor­

gesehenen Regelung im Zuge der Einleitung eines Disziplinar­

verfahrens, bei einer einsatzähnlichen Übung, die Ver­

teidigung durch einen Rechtsanwalt oder Verteidiger in 
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Strafsachen, nicht zulässig ist. 

Überdies gibt es keine abgesicherten, rechtsstaatlichen 

Kriterien, nach denen eine Übung für einsatzähnlich er­

klärt wird. 

Angeschlossen ist die Stellungnahme des Ausschusses der 

Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer. 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.Walter SCHUPPICH 
Präsident 
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Ausschuß der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer in Graz 
Salzamtsgasse 3/IV . 8011 Graz Postfach 557 Telefon (0316) 700290 
Girokonto Nr. 0009-058694 hel der Steiermiirkischen SpMkass(' 111 Craz. Sparkassenplalz 4. I'SK Nr. 1140.574 

675/88 
G. Zl.: 1'. nrx 
Obige Nummer bel Ruckantworten erbeten 

An den 

Jsterreichischen Rechts­
amva 1 t skar.lrnertag 

Rotenturmstraße 13 

1 0 1 CJ '.1 i e n 

~- 1, " .r- y7" /, ~ .I;-/: L Jt. 1 ,. \.-," ... -'- , ... __ (, 

~etrifft: Zahl 409/88, Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Heeresdisziplinargesetz 1985 ~lE'jndert wird. 

Der Ausschuß der Stmk.Rechtsanwaltskammer stimmt dem Entwurf des 

~undesgesetzes, mit dem das Heeresdisziplinargesetz 1985 geändert 

wird zu. 

Bedenken bestehen in chronologischer Reihenfolge hinsichtlich folgender 

Bestimmungen: 

§ 1 7 I~bs. 3 

Es scheint schvler denkbar im Rahmen der ßehördenorganisation des 

Bundesministeriums fUr Landesverteidiqunq Aufgaben zu finden, in 

welchen der betreffende Bedienstete selDständig und unabhängig ist. 

Diese Qualifikation, welche ja ausdrUcklieh fUr die Verwendung in 

ci nern Tri buna 1 ir:I Si nne der europäi sehen :lenschenrechtskonventi on 

vorgesehen ist, ist mit dem 3erufsbild des Bediensteten eines Ministe­

riums unvereinbar. fine ßetrauunq mit anderen f.\ufgaben als deiil Diszipli­

narwesen vJi rd daher für di e I·i; tq 1 i eder der Haftprüfungsorgane kaUill 

denkbar sei n. 

Unzweckmäßiq erscheint es Offiziere, die nicht rechtskundig sind, 

zu HaftprUfungsorqanen zu bestellen. Oie bisherige ~echtslage soll 
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§ 29, Z i fL 2 

Danach kann jeder Soldat als Verceidiger oesteIlt werden und ist 

zur Ubernah::le der Verteidigunq verpflichtet. eS müßten f'lorrnen einge­

führt v/erden, die die ßestellungsi"doglichkeiten der lJisziplinarbehörde 

einengen. Sinnvoll erscheint es, daß nur Soldaten, die zumindest 

den RanCj des ßeschuldiqten flaDen, une! die dienstlich der.l Disziplinaror­

qan nicht unterstellt sine!, zum i/erteidiqer bestellt i'/erden können. 

S 69, Abs. 1 

Auch bei Verhänqunq der Höchststrafe sollte von dem Pri nzi p det" Hehr­

hpitsfindung in Jen Senaten nicht abqewichen werden. Eine ßindunq 

von erkennenden Sc>nilcpn an :instLl:niqkei t bei Verht-inqunq der qesetz­

licll zulissioen, auch der hjchsten Strafen, ist ansonsten der Uster­

rE·iC:li schen Rechtsordnunq ff(l;'id. Prakt i sch 1 auft di ese ~~es til:11'lunJ 

auf ein Vetorecilt für jpdes einzelne ~it~lied der Diszi~linarsenJte 

hinaus. 

;\us,1rUck 1 icn ')ear'Ui~t 'di rd, '.;2\:3 .j n § 29 cli e Zul assutlq von f:echtsan­

\'fälten irr~ Jisziplinarverfahren ausJrliCk1icn fUr zulCissiq erkli:irt 

IIi rd und c!ö,) U:)or ','iunsch des j:-(:sqennr,lmenen nicht nur sei ne rlahrn 

Angehdrigen, sondern auch sein Rechtsbeistand von Jer Festnah~e zu 

verständigen sinJ (941 liff. 7), 

FUr den f\US schui) der Stmk. Rrchtsam'fa lt skt'lin:ner 

(~raz, di:i 2':>. ,Jänner 1989 

ilit vorzUqlicher kolle(jialer 
!1ochachtunq I' . 

t / , I 

11 C{;fUvJ~4 
Dr.Leo ~a~tenb'ck 

Praslden 
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